
gemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung
nicht nach, kann die Kirchengemeinde in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung
bringen oder bringen lassen. Die Kirchengemeinde kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschä
digung entziehen, soweit sie den Verantwortlichen schriftlich unter Fristsetzung hierauf hinge
wiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grab
mal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des
Entziehungsbescheides zu entfernen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird
durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin
gewiesen. Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der
Grabstätte aufgefordert, sich mit der BCirchengemeinde in Verbindung zu setzen. Bleibt die Auf
forderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung
nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen AuEvand zu
ermitteln, kann die Kirchengemeinde den Grabschmuck entfernen.

Vin. Trauer feiern

§35
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiem werden auf dem Friedhof der katholischen Kirchengemeinde in der Trauer
halle abgehalten.

(2) Das Requiem findet grundsätzlich nicht in der Friedhofskapelle, sondern in der Pfarrkirche
statt.

(3) Die Leitung der Beerdigung obliegt dem zuständigen Pfarrer oder dem von ihm Beauftragten.
Andere Personen dürfen nur mit einer vorher zu beantragenden Erlaubnis des zuständigen Pfar
rers auf dem Friedhof amtieren.

(4) Während der Trauerfeier in der Trauerhalle bleibt der Sarg grundsätzlich geschlossen.

(5) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer
meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der
Leiche bestehen.

DC. Schlussvorsch riften

§36
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits
verfugt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.
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(2) Die vor dem In Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter
oder unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 18 dieser Satzung seit Erwerb
begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und
der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche.

§37
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Die Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,
an denen ein dauerndes Ruherecht besteht, obliegt nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Erhaltung der
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräbergesetz - (zuletzt in der Fassung vom
1.7.65 [BGBl. I S.I7]) hingewiesen.

§38
Zwangsmaßnahmen

Verwaltungsakte, die auf Vornahmen, Duldung oder Unterlassung einer Handlung gerichtet sind,
können mit dem Zwangsmitteln nach dem VerwaltungsvoUstreckungsgestz für das Land Nord-
rhein-Westfalen i. d. F. vom 23.7.57 (GV. NW. S. 216) durchgesetzt werden, wenn sie unanfecht
bar sind oder die aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels nach der Verwaltungsgerichtsord
nung i. d. F. vom 21.1.60 (BGBl. IS. 17) entfällt. Unmittelbarer Zwang darf nicht angewendet
werden. Die Androhung des Zwangsmittels muss zugestellt werden.

§39
Haftung

Die Kirchengemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des
Friedhofs, seiner Anlagen oder seiner Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere ent
stehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet
die BGrchengemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes
vorgeschrieben ist.

§40
Gebühren

Für die Benutzung des von der BGrchengemeinde verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtun
gen sind Gebühren nach der Jeweils kirchenaufsichtlich und staatlich genehmigten Friedhofsge
bührenordnung zu entrichten.
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